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Allgemeine Teilnahmebedingungen Lehrgänge der SCHMALZ+SCHÖN Logistics Academy 
 
 
 
1. Anmeldung 
 

1.1 Voraussetzung für die Teilnahme an einer Bildungsmaßnahme der SCHMALZ+SCHÖN Logistics Academy ist die schriftliche 
 Anmeldung durch ein entsprechendes Formular. 
 

1.2 Die Zielstellung und die Zugangsvoraussetzungen für die Bildungsmaßnahme sind aus den jeweiligen Informationsblatt bzw. 
 Informationsflyer zu entnehmen. 
 

1.3 Im Rahmen eines Beratungsgespräches werden dem Interessenten die Inhalte der Maßnahme sowie des 
 Schulungsvertrages erklärt. 
 

1.4 Die Anmeldung wird mit der Anmeldebestätigung durch die Leitung der SCHMALZ+SCHÖN Logistics Academy zum Vertrag 
 einer beruflichen Fortbildung. 
 
 
 
 
2. Anmeldung und Rücktritt 
 

2.1 Mit der Anmeldebestätigung durch die Leitung der SCHMALZ+SCHÖN Logistics Academy verpflichtet sich der Teilnehmer 
 regelmäßig an den Lehrveranstaltungen und Leistungsnachweisen teilzunehmen. 
 

 Eine nachträgliche Aufnahme in eine bereits laufende Maßnahme ist möglich. 
 

2.2 Die Teilnahme am Unterricht wird durch das Führen einer täglichen Anwesenheitsliste festgehalten. 
 

2.3 Die Nichtteilnahme am Unterricht für einen bis maximal drei Unterrichtstag(e) ist im Voraus mündlich/schriftlich mit 
 Begründung zu beantragen. Der Antrag kann formlos erfolgen. 
 Grundsätzlich gibt es bei Maßnahmen bis zu einer Dauer von 3 Monaten keine Ferien bzw. Urlaubsansprüche. Bei 
 Maßnahmen die länger als 3 Monate dauern, werden mit dem Teilnehmer individuelle Möglichkeiten abgesprochen. 
 

2.4 Bei Krankheit des Teilnehmers ist die SCHMALZ+SCHÖN Logistics Academy  unverzüglich bis 10.00 Uhr zu informieren. 
 Eine Kopie der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ist der SCHMALZ+SCHÖN Logistics Academy vorzulegen. 
 

2.5 Das Rücktrittsrecht an einer Bildungsmaßnahme kann innerhalb von 14 Tagen nach Vertragsabschluß ausgeübt werden, 
 längstens bis zum Beginn der Maßnahme.  

Darüber hinaus gilt für den Rücktritt an Seminaren und Lehrgängen der SCHMALZ+SCHÖN Logistics Academy folgende 
 Regelung: 

 

Rücktritt bis 14 Tage vor Kursbeginn kostenfrei 
Rücktritt bis 10 Tage vor Kursbeginn 50% der Teilnahmegebühren 
Rücktritt bis 5 Tage vor Kurzbeginn 100% der Teilnahmegebühren 
 

Der Rücktritt hat schriftlich zu erfolgen. Bei Nichtförderung nach SGB III wird dem Teilnehmer ein kostenloses Rücktrittsrecht 
 eingeräumt. 
 
 
 
 
 
3. Rücktritt bei Kündigung 
 

3.1 Bei Lehrgängen mit einer Dauer von mehr als 3 Monaten kann von Seiten des Teilnehmers mit einer Frist von 6 Wochen, 
 erstmals zum Ende der ersten 3 Monate, und dann jeweils zum Ende der nächsten 3 Monate ohne Angabe von Gründen 
 gekündigt werden. Der maßgebliche Zeitraum ist  grundsätzlich vom Maßnahmebeginn an zu rechnen. Die Kündigung hat 
 schriftlich zu erfolgen. 
 

3.2 Des weiteren kann aus wichtigem Grund von jedem Vertragspartner bei Einhaltung einer 14-tägigen Kündigungsfrist 
 schriftlich gekündigt werden. 
 

 Wichtige Gründe sind: 
 Für den Arbeitnehmer:  -die Arbeitsaufnahme bei einem neuen Arbeitgeber 
     -eine längere Erkrankung des Teilnehmers 
     -erhebliche private Veränderungen (Bsp. Wechsel des Wohnortes, usw.) 
 

 Für die SCHMALZ+SCHÖN - -das unbegründete Fehlen des Teilnehmers im Unterricht/ Praktikum  
 Logistics Academy    bzw. fortlaufende Störung des Unterrichts durch den Teilnehmer 
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4. Pflichten der SCHMALZ+SCHÖN Logistics Academy 
 

4.1 Änderungen zum geplanten Maßnahmeablauf sind grundsätzlich nicht möglich. Die SCHMALZ+SCHÖN Logistics Academy 
 behält sich das Recht vor, in Ausnahmefällen und in Abstimmung mit der Arbeitsagentur bzw. dem Teilnehmer Kursbeginn, 
 Unterrichtszeiten und Unterrichtsablauf aus wichtigen Gründen zu ändern. 
 

4.2 Unter Berücksichtigung der Nr. 1 wird ein Stundenplan bzw. Wochenplan, mit sachlicher und zeitlicher Gliederung der 
 Maßnahme erstellt, die der Teilnehmer vor dem Lehrgangsbeginn erhält. 
 

4.3 Mit der Durchführung der Maßnahme werden nur solche Lehrkräfte beauftragt, die nach ihrer Ausbildung und 
 Berufserfahrung dafür qualifiziert sind. 
 

4.4 Die SCHMALZ+SCHÖN Logistics Academy verpflichtet sich, die Zielstellung der Bildungsmaßnahme auf einem hohen 
 Qualitätsstandard zu vermitteln. 
 

4.5 Der Teilnehmer erhält durch die SCHMALZ+SCHÖN Logistics Academy ein Lehrgangszeugnis bzw. Lehrgangszertifikat, die 
 die bestandenen Lehrgangsinhalte in Verbindung mit Lern-/Zielkontrollen aufweisen. 
 

4.6 Die SCHMALZ+SCHÖN Logistics Academy verpflichtet sich, die Teilnehmer während der Bildungsmaßnahme 
 ordnungsgemäß bei der für sie zuständigen Berufsgenossenschaft zu versichern. 
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